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Uo. 129. Samstag, den 26 . Oktober. 1901.
Bekanntmachung

über Abhaltung der Herbst-Controlversammlungen
1901.

Zur Theilnahme an den Herbst-Contrvlver-
vmmlungcn werden berufen:

») die zur Disposition der Ersatz-Behörden
Entlassenen.

b) die zur Disposition der Truppentheile
Beurlaubten,

c) sämmtllchc Mannschaften der Reserve(mit
Einschluß der Mannschaften der Reserve der
Jäaerclasse A aus den JahreSclassen
1889- 1893).

L) die Mannschaften der Land- und Seewehr
1. Ausgebols, welche in der Zeit vom1. April bis 30. September 1889 in den
aktiven Dienst getreten sind.

Die zeitig Ganz- und Halbinvaliden, sowie
d:e dauernd Halbinvaliden und die nur Garnison-
dienstfähigen erscheinen mit ihren JahreSclassen.

Im Kreise Wiesbaden-Land
/aben die Vorgenannten wie folgt zu erscheinen:

In Wiesbaden
Ms dem oberen Hof der Infanterie-Kaserne,

Schwalbacherstraße,
E . Montag , den 4. November 1901,

Vorm. 97a Uhr, die Mannschaften aus:
Auringcn, Brcckenhcim, Dotzheim und Frauen¬stein;

am Montag , den 4. November 1901,
Vorm. 1t Uhr, die Mannschaften aus:
Bierstadt, Erbenheim und Igstadt;

«M Montag , den 4. November 1901,
Nachm. 3 Uhr, die Mannschaften aus:
Gcorgeuborn, Hebloch, Kloppenheim, Meden
dach, Naurod, Nordeustadt, Rainbach, Sonnen
berg und Wildsachsen. ' -

In Biebrich,
Unterofstzicrschule, _

«m Dienstag, den 5. November 1901,
Dorm. 97a Uhr, diejenigen Mannschaften
aus Biebrich, welche den JahreSclassen 1894
bis 1897 einschließlich angehören;

-m Dienstag, den S. November 1901,
Vorm. 11 Uhr, die übrigen Mannschaften
aus Biebrich und die Mannschaften ausSchlerstein.

In Hochheim
auf dem Schloßhofe der Kath. Kirche

am Mittwoch, de» 6. November 1901,
Vorm. 10 Uhr, die Mannschaften aus:
Delkenheim, Hochheim, Masseuheim undWallau.

In Flörsheim
am Fähreplatz

am Mittwoch, den «. November 1901,
Nachm« 1 Uhr, die Mannschaften aus:
Diedenbergen, Flörsheim, Eddersheim, Weil-
bach und Wicker.

Im Kreise Wiesbaden-Stadt
^abrn die Vorgenannten zu erscheinen wie folgt:
, _ , , In Wiesbaden
M Hofe der Infanterie-Kaserne, Schwalbacherstr.

I. Sanrmtliche Mannschaften der Garde
and der Proviuzial -Jufanterie und zwar:
Jahrgang 1889 (Frühjahrs - Erstellung)

an«Donnerstag, de« 7. November 1901,
Vorm. 9 Uhr,

3mwga,rg 1894 am Donnerstag , den
7. November 1901, Vorm. 9 Uhr,

Jahrgang 1895 am Donnerstag , den
Ä November 1901, Vorn». 11 Uhr,
2ahrga,»g 1898 a»n Donnerstag , den

7. November 1901, R»ck,m. 3V» Uhr,
^ ßa„ö 1897 am Freitag , den

8. November 1901, Vorm. 9 Uhr,
Jahrg««,g 1898 am Freitag , de»»

8. November 1901, Vorm. 11 Uhr,
Jahrgang 1899,1900,1901 am Freitag , den

8. November 1901, Nachm. 3'/, Uhr.
Die gedienten Mannschaften und zwar:

Jäger , Cavallerie, Feldartillerie,
tttzarttllerie,P«oniere,Eiscnbavtttrupven,

Krankenträger),
Deterinärpersonal und

«.Mannschaften, Oekono miehand-
Arbeit»,oldaten « . s. w., wie folgt:

1889 (Frühjahrs -Einstellung)
Vorm"? m»r' *** 9* November 1901,

1805 ««» Samstag,
9. November 1901, Verm . 9 Uhr!

und 1897 am Samstag
den 9. November 1901, Vorm . 11 Uhr

S ®ÄJ 898s' 182 ®' ,90 <>' 1901  am
Nachm.937? nyr . ' 58o9e’n*t* 1903'
Auf dem Deckel jeden Militärvasse« ist bi,

stahrcsclassc des Inhabers ange geben. '
L ^ lüch wird zur Kenntniß gebracht:

ISb bICft?i*,ter̂ f ,>5bfn,Pfl®u^ schriftlichennr,,B?L d,t  brsolgt. sondernd e e öffentliche
ict - -- «i « £

s' ÄftÄ 'Ä ** 1“'
Wer durch Krankheit oder dnrch sonstlae

besoNders dringliche Verhältnisse am
Ei,..innen verbindert ist, hat ein von der

®tfud)  leim »,
Bezirksrcidwrbelbaldigst emzureichen. Die

Entscheidung trifft das Bezirks-Commando.
Wer fortbleibt, ohne daß ihm die Ge¬
nehmigung seines Gesuchs zugegange» ist,
macht sich strafbar.

3. Daß Mannschaften bestraft werden, wenn sie
zu einer andern als befohlenen Control
Versammlung erscheinen.

4. Daß es verboten ist, Schirme und Stöcke
, auf de,, Controlplatz mitznbringen.
5. Daß jeder Mann seine Militärpapiere(Paß

und Führungszcngnitz) bei sich haben muß.
Wiesbaden, den 14. Oktober 1901. *

Königliches Bezirks-Commando.

Persoueustandsaufnahme
für das Jahr 1802 betreffend.

, .Zufolge Verfügung Königlicher Regierung
dahier ist die Personenstandsauinahmczur Ein-
komulensteuer-VeranIagmrg pro 1902 am Montag,
den 28. Oktober er. vorzunehmen.

Es werden daher den Hausbesitzern, Haus-
haltuiigsvorständen und Einzclsteucriidcn in den
nächsten Tagen die nöthigen Formulare zugehcn,
welche nach dem Personenstand vom 28. Oktober
rechtzeitig vorschriftsmäßig anszusüllen und zum
Elnsammcin bereit zu halten sind.

Wir machen hierbei auf die Paragraphen 22
und 68, Abs. 1, des Einkommensteuergesetzes vom
24. Juni 1891 und Artikel 86 und 37 der dazu
ergangenen Ausführungs-Anweisung des Herrn
Finanzministers vom5. August 1891 aufmerksam,
worin bestimmt ist:

4. daß jeder Besitzer eines bewohnten Grund¬
stückes oder dessen Vertreter verpflichtet sind,
der mit der Ausnahme des Personenstandes
betrauten Behörden, die auf dem Grund¬
stücke vorhandenen Personen mit Namen,
Berufs- oder Erwerbsart anzugcben;

2.  daß die Haushaltunasvorstände den Haus¬
besitzern oder deren Vertretern die erforder¬
liche Auskunft über die zu ihrem Hausstände
gehörigen Personen einschließlich der Unter-

i und Schlasstellcnvermiether zu ertheilcn
haben;

3. daß durch die Personcnverzeichnisse die
Gesammt-Bevöikerung des Gemeindebezirks
nachzuweise» ist, also sämmtlichc Einwohner
der Gemeinde, auch diejenigen, welche zur
Zeit der Veranlagung des Arbeitsverdienstes
wegen oder aus anderen Gründen zeitweise
abwesend sind, sowie diejenigen, welche in
eine andere Gemeinde zu verziehen beab¬
sichtigen, aber noch nicht verzogen sind, in
die Hausliste cinzutragcn find.

Da über die Stcucrpflichtigkeit und Steuer-
befreiungen nur die Veranlagungsbehördenund
die Emschatzungskommissioncn zu befinden haben,
so sind nicht nur die Einkommiiisteuervflichttgen,
sondern alle Einwohner der Stadt, auch diejenigen,
welche zur Zeit der Veranlagung des Arbeitsver¬
dienstes wegen oder aus anderen Gründen vorüber¬
gehend abwesend sind, sowie diejenigen, welche
zwar nicht zu den hics. Einwohnern zählen, sich
aber hier nnfhalten, in die Hauslistcn einzutragen.
Die aus längere Zeit hier weilenden Fremden und
die hier lvohnenden, zur Zeit noch steuerfreien
Ausländer machen hierbei keine Ausnahme.

. Demgemäß sind in den Formularen nament¬
lich aufzuführen:

a) alle zu einer Haushaltung gehörigen Personen
unter Angabe des Verhältnisses, in welchem
sie zum Haushallungsvorstande stehen,
z. B.: Ehefrau, Sohn, Tochter, Schwieger¬
vater, Schwiegermutter re. nebst genauer
Angabe des Standes oder Berufes berfelbeii
Kinder, welche behufs ihrer Ausbildung
auswärts als Lehrlinge. Schüler. Studirende
u. f. w. vom Haiisbaltungsvorstande unter¬
halten werden müssen, sind gleichfalls auf-
zuiühreii, „nter näherer Bezeichnung ihres
Standes oder Gewerbes in Colonne 3;

b)  die Dienstboten, Gesellen und Lehrlingen rc.,
sofern dieselben bei ihrer Herrschaft, rcsp.
bei ihrem Meister Kost und Wohnung haben
mit der Angabe, zu welcher Dienstleistung
dieselben angenommen worden sind, z. B.
Diener, Knecht,Haushälterin,Dienstmädchen.
Geselle, Lehrlingn. s. w.;

v) schließlich diejenigen, welche zu dem Haus-
haltungsvorstnnd« weder in einem Dienst¬
verhältnisse stehe», noch im Sinne der
Steuergesetzgebung als zum Haushalte des¬
selben gehörig betrachtet werde» könne», wie
einzelstehende Beamte. Offiziere, Lehrer,tandlunasgehülfen, Schüler der hiesigenchranstaltcn und dergleichen, auch wenn
dieselben in der Wohnung des Hanshaltungs-
vorstandes nur Schlafstelle haben.

Pflegekinder sind als solche im Verzeichnis ein¬
zutragen, da sie im Allgemeinen nicht als zun,
Haushalte ihrer Pflegeeltern gehörig zu betrachien,
andern besonders zu veranlagen sind, falls sie das

cntsprccheiidc Einkommeii habe».
Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge, welche

nicht bei ihrer Herrschaft, beziehungsweisebei ihrem
Meister ioohnen, sind von demjenigen Familien-
vorstande zu verzeichnen, bei welchem sie ihre
Schlafstelle haben.

Wer die oben smt>pos. 1, 2 und3 von ihm
erfordcrtcAnskmlft verweigert, oder ohne genügenden
Entschiildlgungsgruiidin der gestellten Frist oder
gar nicht oder unvollständig oder unrichtig erthcilt,
wird mit einer Geldstrafe bi» zu 300 Mk. bestraft.

Den Haushaltiiiigsvorstnndcn und Einzel-
steuernden wird auheinigestellt, zur Vermeidung
irriger Annahnicn bei der Veranlagung in Spalte9
der tzauÄrste freiwillige Angaben über ihre Ein-

kommenSverhältnissc zu machen. Die Unterlassung
solcher Angaben in der Hausliste zieht keinerlei
Rechtsnachtheilenach sich. Wissentlich unrichtige
Angaben dagegen haben »ach 8 66 des Gesetzes
vom 24. Juni 1891 dieBestrafung der betreffenden
Personen zur Folge.

In Spalte 10 ist die spezielle Angabe etwa
vorhandener, die Leistungsfähigkeit des Steuer-
Vflichtigen wesentlich beeinträchtigenderwirthschaft-
licher Verhältnisse erwünscht.

Die freiwilligen Angaben über abzugsfähige
Lasten und Abgaben, wie sie am ' Schlüffe des
Formulars zur Hausliste verzeichnet sind, liegen
im Interesse der Steuerpflichtigen selbst.

Da die Personenstands- Aufnahme für die
Steuerveranlagung und zur Aufstellung der
Wählerlisten, sowrc für die Gemeindeverwaltung
von größter Wichtigkeit ist, so ersuchen wir, alle
Colonnen der Hausliste sorgfältig und wahrheits¬
getreu auszufüllen.

Zum Schluffe machen wir noch ganz besonders
darauf aufmerksam, daß bei den freiwilligen An¬
gaben in der Hausliste drei neue Spalten eingefügt
sind, worin das Einkommen aus auswärtigem
Grundbesitz oder Gewerbebetrieb,sowie das Vorliegen
eines doppelten Wohnsitzes eingetragen werden kann,
welche Eintragung zur Vermeidung von Ein-
iprüchen gegen die Gemeindc-Einkommensteucr-
veranlagung sehr erwünscht sind und auch im
Interesse des Steuerpflichtigen selbst liegen.

Wiesbaden , den 19. Oktober 1901.
Der Magistrat. I » Vertr.: Heß.

Ortsstatut,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120, 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung des Gesetzes, betreffend Abänderung der Ge¬
werbeordnung vom1.Juni 1891(Reichs-Gesetzblatt
Seite 261 und folgende) wird nach Anhörung be-
theiligter Gewerbetreibenderund Arbeiter und unter
Zustimmung der Stadtvcrordnetcn-Versammlung
für den Gemeindebezirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt

81.
Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig auf-

haltcnden gewerblichen Arbeiter(Gesellen, Gchülfen,
Lehrlinge, Fabrikarbeiter), mit Ausnahme der
Lehrlinge und Gehülscn in Handelsgeschäften, sind
verpflichtet, bis zum Ende des Schuljahres, inner¬
halb dessen sie das 17. Lebensjahr vollenden, die
Hierselbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort-
bllduiigsschulean den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
Thcil zu nehmen.

Die Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

olche gewerbliche Arbeiter, die den Nachweis fuhren,
>aß sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be-
itzcn, deren Aneignung das Lehrziel der Anstaltbildet.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter, welche das fortbildungs-

ichuIpfliLtigc Alter überschritten haben oder in dem
Gemeindebezirke nicht wohnen, aber beschäftigt
werden, können, wenn der Platz anöreicht, aufihren
Wunsch zur Theilnahme am Unterricht zugelassen
werden. Der Schulvorstand(Kuratorium) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches

derFortbildungsschuledurch die dazu Verpflichteten,
owie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬

bildungsschule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimmungen erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müsien sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
cinsinden und dürfen sie ohne eine nach dem Er¬
messen der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Thcil versäumen.

2) Sie müssen die ihnen als nothig bezeichnctcn
Lernmittel in den Unterricht mitbringeu.

3) Sie haben die Bestimmungen des für die
Fortbildungsschule erlassenen Schulreglcmcnts zu
befolgen.

4) Sie müssen in die Schule sanber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schnlntcnsilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmens zu
enthalten.

Zuwiderhandlungen werden»ach8 150 No. 4
der Gewerbe-Ordnung in der Fassung des Gesetze»,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
von, 1. Juni 1891 (Reichs-Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder im Unver-
mögcnsfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft,
ofcrn nicht nach gesetzlichcu Bestimmungen eine

höhere Strafe verwirkt ist.
8 5.

Eltern und Vormünder dürfen ihre zum
Besuche derFortbildungsschule verpflichteten Svhnc
oder Mündel nicht davon abhnlten. Sic haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit z»
gewähren.

8 6.
Die Gewerbe-Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftigten nach vorstehenden Vestiiiimiliil"»

(81) schulpflichtigen. gewerblichen Arbeiter sp.
am 6. Tage, nachdem sie ihn angenommen habe»)
zum Eintritt in die Fortbildungsschule bei beul
Magistrat anzumelden und spätestens am 3. Tage,
nachdem sie ihn ans der Arbeit entlassen habe«, bek
dem Magistrat wieder abzumelden. Sie haben dil
zum Besuche der Fortbildungsschule Verpflichtete»
so zeitig von der Arbeit zu entlassen, daß sie recht-j
zeitig und soweit erforderlich, gereinigt und um/
gekleidet mt Unterricht erscheinen können. . .7-

8 7.
Die Gewerbe-Unternehmer haben einem von

ihnen beschäftigten gewerblichen Arbeiter, der dr
Krankheit am Besuche des Unterricht gehiud
geivescii ist, bei dem nächsten Besuch« der Fort-!
vildungsschulc hierüber ein« Bescheinigung midt'
zugebcn. Wenn sie wünschen, daß rin gewerbliches
Arbeiter au« dringenden Gründen vom Besuche de
Unterrichts für cinzelil« Stunden oder für länger
Zeit entbunden werde, so haben sie dies bei dem Leite
der Schule so zeitig zu beantragen, daß diese
nothigenfalls die Entscheidung desF '
einholen kan».

88 .
Eltern und Vormünder, die dem§5 _ „

handeln, und Arbeitgeber, welche die im 8 6
geschriebenen An- und Abmeldungen überhau
nicht, oder nicht rechtzeitig machen, oder die voll
ihnen beschäftigten, schulpflichtigenLehrlinge, Ge-i
teile», Gchülfen und Fabrikarbeiter ohne Erlanbnißl
aus irgend einem Grunde veranlassen, den Unterricht
ganz oder zuni Thcil zu versäumen, oder chnen
die im 87 vorgeschricbene Bescheinigung dann nicht
mitgebcn, wenn der Schulpflichtige krankheits--
halber die Schule versäumt hak, ŵerden nach
8 150 No. 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes betr. die Abänderuirg der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891(Reichs- Gesetzblatt
Seite 267) mit Geldstrafe bis zu 20 Mark od J
im Unvermögensfallc mit Haft bis zu dreiT
bestraft. Der Magistrat, v. M»ell.

Bekauutmachuug.
Anf Grund des8 1 Absatz2 des Ortsstatuts

vom 28. Januar 1897 betr. die getverblirh«
FortbildungsschuleHierselbst wird hiermit
öffentlichen Kenntniß gckracht, daß der Magifl
unter Aushebung seines früheren Beschlusses
Unterrichtszeit der gewerblichen Fortbildung
schule vom Beginn des Wintersemesters 1001/1
festgesetzt hat, wie folgt:

1. Für die Schüler des ältesten (dritter^
Jahrgangs auf Montags und Donnerstags
von8—10 Uhr des Abends.

2. Für die Schüler des mittlere« (ztoev« -
Jahrgangs anf die Samstag-Nachmittagevon2- 6 Uhr.

3. Für die Schüler der jüngsten (ersten)
Jahrgangs auf die Mittwoch-Nachmittag«
von2- 6 Uhr. *

Wiesbaden, den 22. Oktober 1901. 2 '
Der Oberbürgermeisters_Bi . v. Jbell.

Gewerbliche Fortbildungsschule;
Wiesbaden.

Nach Beschluß des Magistrats ist die
richtszeit der gewerblichen Fortbildungsschule mit
Beginn des Wintersemesters 1901/02 nunmehr wie
'olgt festgesetzt:

a) Für die Schüler des ältesten Jahrganges
auf Montags und Donnerstags,
Abends von 8—10 Uhr.

b) Für die Schüler des mittleren Jahrganges
auf Samstags , Nachmittags von 2 bis
6 Uhr.

o)  Für die Schüler des jüngsten Jahrganges
auf Mittwochs, Nachmittags von
2- 8 Uhr.

Es haben sich demzufolge eiuznfindcn: »,
n) Die Schüler der ältesten Jahrganges: mit

Montag, den 28. Oktober, Abends
8 Uhr, in ihren seitherigen Unterrichts»Räumen.

b) Die Schüler des mtttleren Jahrganges:
am Samstag, den 2. November,
Nachmittags 2 Uhr, im Saale der
Gewerbeschule.

c) Die Schüler des jüngsten Jahrgang« :
am Mittwoch, den 30. Ottober,
Nachmittags 2 Uhr, im Saale der,
Gewerbeschule.

Schulpflichtige, welche den Unterricht ohn«
genügende Entschuldigung versäumen, werden ans
Grund der statutarischen Bestnnmungcn bestraft.

Wiesbaden, den 21. Oktober 1901. *
Der Schulvorstand.

Bekauutmachuug.
Nach 81 der hiesigen Hund«ste»»«rordnuNL

ist für ,cdcn Hund, welcher in dem Stadtbeziri
Wiesbaden länger alS 3 Wochen im Steuer-
,ahrc gehalten wird, eine Jahrcsstener von 20 Mk.
und ivenn der Hund eine Schultcrhöhe von mehr
als 50 cm hat. eine solche von 30 Mk. zur Steuer»
kaffe zu entrichten.

Hiernach werden die Besitzer von Hunden und
ganz beionder« Diejenigen, welche im Laufe
dieses Jahres hier zugezogen sind und die
Hundesteuer bis jetzt iwch nicht gezahlt haben, zur,
Anmeldung der Hunde und zur Zahlung der!
Huiidestcuer aufgcsordcrt. Wer dieser Ber»,
pslrchtung nicht nachkommt, verfällt ins
eine Lrduitngöstrafe bis zu 30 Mark.

Wiesbaden, den 22. Oktober 1901.
Der Magistrat. JnMrtr .:
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Bekanntmachung.
Donnerstag, den 31. Oktober d. I . »

Vormittags 11 Uhr, soll das Grundstück
Stockb. No. 3846-» und Lagcrb. No. S141 Acker
Schiersteinerlach 4r Gew., links der Eisen¬
bahn «ach Schwalbach, im Flächengehalt von
5 ar 94 qm , in dem Rathhause hier, Zimmer
Ro. 55, aus unbestimmte Zeit, von Jahr zu Jahr
laufend, öffentlich meistbietend verpachtet werden,
j Wiesbaden , den 22. Oktober 1901. *

Der Magistrat. In Vertr.: Körner.
r- -
• Bekanntmachung.

Nachdem das Statut der Tüncher-, Lackirer-
trud Stuckgcschäfte- (Gypsbildhauer) - Zwangs-
inmmg zu Wiesbaden für den Bezirk der Gemeinden
Wiesbaden, Biebrich, Schierstein, Dotzheim,
Souncnbcrg, Rambach, Naurod, Kloppcnheim,
Vierstadt und Erbenheim die Genehmigung des
Bezirksausschusses gefunden hat, werden Diejenigen,
welche das Tüncher-, Lackirer- und Stuck- (Gyps-
bildhauer) -Gewerbe als stehendes Gewerbe selbst¬
ständig betreiben und der Regel nach Geselle» und
Lehrlinge beschäftigen, zu einer Versammlung
berufen aus Dienstag, Sen 8. November
l. I . , Nachmittags 4 Uhr, im Rathhanse,
Zimmer Ro. 16.

Tagesordnung r
Corrstitnirung der Innung und Wahl des
Jnnungsvorstaudes, sowie thunlichst auch
der Inhaber der übrigen Jnnungsämter.

*'(§§ 35 und 36 des JnnungsstatutS).
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen darf

autcr Hinweis auf die Strafbestimmung im 8 22,
Absatz2 des Statuts erwartet werden. *

Wiesbaden, den 21. Oktober 1901.
Der Jiinungscommissar. Rühl.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der für das warme Frühstück

«t arme Schulkinder der Stadt Wiesbaden im
Winter 1901/1902 erforderlichen Hafergrütze -
tngcfähr 1009 bis 1506 kg — soll im Sub-
toisfionswege vergeben werden.

Lieserungslustige werden aufgefordert, ihre
Offerten nebst Probe » verschloffen mit der Auf¬
schrift: „Angebot auf Lieferung von Hafergrütze"
Dienstag, de« 29. Oktober er., Vormittags
18 Uhr, im Rathbanse, Zimmer No. 12, einzu-
ceichen, wo die Offerten alsdann in Gegenwart
etwa erschienener Subnrittentcn eröffnet werden.

Die Lieferungsbedingimgen liegen daselbst von
heute ab zur Einsicht offen. *

Wiesbaden, den 18. Oktober 1901.
Der Magistrat. — Armenverwallnng.

p*  Mangold.
Die Lieferung von 866 ol«m Mosaik-

Pflastersteinen aus Basalt oder Melaphyr, »nd
»war'/, von 12 bis 16 qcm Kopfflächc imb5 bis
7 cm Höhe, Vs von 16 bis 26 qcm Kopffläche und
6 bis 8 ran Höhe und ’/« von 20 bis 30 qcm
Kopfflächc und 6 bis 9 cm Höhe, soll vergeben
werden. Das Quantum wird durch Messen in
den Eisenbahnwagen sestgestellt. Die Anlieferung
soll ungefähr in 6 Monaten beendet sein. Der
Preis ist pro cbm frei Waggon hier zu stellen.

Angebote mit einer kleinen Probesendung find
6*8 zum 36. U M., Vormittags 9 Uhr, porto¬
frei hierher eiuzureichen. *

Zuschlagsfrist3 Wochen.
Wiesbaden , den 14. Oktober 1961.

Dar Stadtbauamt. Abtheilung für Straßenbau.
Richter.

Verdingung.
Für den Neubau der KurhanSgürtnerei

Mt Distrltt Aukamm soll die Ausführung
a) der Erd arbeiten— LoosI —
b) der Maurer- und Asphaltirerarbeiten— LoosH —

tot Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.
Verdingungs-Unterlagen können, soweit der

Lorrath reicht, Vormittags von 9 bis 12 Uhr im
Rathhause, Zimmer No. 41, gegen Zahlung von
ß0 Pf . für LoosI und 1 Mk. 50 Pf. für Loos II
gezogen werden.

Auswärtige Submittenten wollen den obigen
sttrag bestestgeldfrei an unseren Technischen
Seeretär Andretz — Rathhaus hier — einfenden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A. 43
Laos . . versehene Angebote sind spätestens
bi« Montag, den 4. November 1961, Vor-
'tttiags 11 Uhr, hierher eiuzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter
Einhaltung der obigen LooS-Reihenfolgr— in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 23. Oktober 1901.

Stadtbanamt, Abtheilung für Hochbau.
Genzmer» Köuigl. Baurath.I *

Verdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung

6er Entwäffernngs- und Wasserleitungs-
Anlage für den Erweiterungsbau der
Mittelschule an der Lnisenstratze sollen ver¬
dungen werden.

Zeichnungen und Verdingung« - Unterlagen
kounen während der Vormittagsdienststundenvon
S—12 Uhr im Rathhause, Zimmer No. 75a, ein¬
gesehen, die Verdingungs-Unterlagen im Zimmer
uo. 57 gegen Zahlung von 1 Mk, bezöge» werde».

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote find bis spätestens

Dienstag, den 12. November 1961,
Vormittags 11 Uhr,

eiuzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
ftattfiiiden wird. *

Zuschlagssrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 22. Oktober 1901.

Ltadtbauamt, Abtheilung für CanalisationSweseii.
Frensch.

Freiwillige Feuerwehr.
Das städtische Fenerwehr-

Bürean, sowie die Feuerwache
befinden sich von heute an in
der neuen Feuerwehr - Station
Neugaffe 6, 1 Stiege hoch. *

Wiesbaden, 7. Oktober 1901.
Der Branddireetor. Scheurer«

Staats - n»d Gemeindesteuer.
Die Erhebung der Steuern und sonstigen Ab¬

gaben für Oktober, November und Dezember,
3. Rate, erfolgt vom 15. Oktober an nach dem
ans dem Steuerzettel angegebenen Hebeplan. Die
Hebetage find nach den Anfangsbuchstaben
der Straßen wie folgt festgesetzt:N am 28. Oktober

0 P Q „ 29. Oktober und 1. November.
R „ 2. und4. November.
STÜT , 5 ., 6. und 7. November.
WTZ und außerhalb des Stadtberings

8.. 9. und 11. November.
Es liegt im Jnterefle der Steuerzahler,

das; sie die vorgeschriebene« Hebetage be¬
nutzen, nnr dann ist rasche Beförderung
möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige , ist
genau abznzähle», damit Wechsel« an der
Kaffe vermieden wird. *

Jagdpachtantheile.
Die Besitzer von uneingefriedigten Grundstücken

in hiesiger Gemarkung werden hierdurch auf-
gefordert, den auf ihren Grundbesitz pro 1899/1902
entfallenden Jagdpachtantheilbei der Unterzeichneten
Kaffe alsbald und zwar Vormittags in
Empfang zu nehmen. *

Wiesbaden, dm 21. Oktober 1901.
_ Stadthauptkaff«.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 17. bis 23. Oktober 1901.

Meh.
? 5Q “rfS.j

gattimg
& £ar» si,*2) «

3
Q Preise von -bis

Stück per jtz *
Ochsen. J134 i. 50 kg 70— 74—

„ »« ii. Schlacht- 66 — 70--
Kühe . . i. gewicht 66 — 70 —

H • • | 175 ii. 60 —62 —
Schweine 815 1 kg 124 134
Kälber . 475 Schlacht-1 10 150
Santmel. 340 gewicht 120 1 28
Ferkel. . — Stück

r-rr

Wiesbaden , den 23. Oktober 1901.
Städtische SchlachthauS-Berwattung.

Bekanntmachung.
Die städtische Feuerwache ist unter No. 48

an das Fernsprechamt dahier angeschlossen, so
daß von jedem Telephonanschluß Meldung
nach der Feuerwache gemacht werden kann. Der
hiesigen Einwohnerschaftwird die Benutzung der
Telephonat,schlüsse zu Feuermeldnngen und auch
zum Anrufen der Transportmannschaften
bei Unglücksfätten empfohlen. *
_Der Branddireetor. Scheurer.

Kirchliche Anreize «.
GoangelischrKirche.

Sönnkäg, 27. Okt. (21. Sonntag nach Trinitatis.)
Marktkirche.

Militärgottesdienst».46 Uhr: Div. -Pfr.Franke.
Hanptgottesdimst16 Uhr (Missions fest):

Mlsstonar Hoch.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Schußler.
Amtswoche: Pfr. Schußler.
Dienstag. Nachm. 4—6 Uhr, Luisenstraße 32:

Arbeitsstunde»des Allgem.Missions-Frauenvereins.
Mittwoch, 6—7 Uhr: Orgelconcett in der

Marktkirche. Einttitt frei.
Bergkirche.

Jugendgottesdienst8'/- Uhr: HülsSpredlgerMarti».
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr. Grein. Nach

der Predigt: Christenlehre.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Beesenmeyer.
AmlSwoche: Taufen und Trauungen: Pfr.

Grein. Beerdigungen: Pfr . Beesenmeyer.
Ringkirche.

HanptgotteSdicnst 10 Uhr: Pfr. Friedrich.
Abendgottesdienst5 Uhr: HülfSpred. Schlaffer.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr,

Risch. Beerdigungen: Pfr . Friedrich.
Clarenthal.

10 Uhr Gottesdienst: Hülfspred. Schlaffer.

Evangelisches Bcreinshaus, Platterstraße 2.
Vorm. 11V?Uhr: Sonntagsschule.
Nachm. 4 Uhr: Nachfeier des Missiousfcstcs

mit Ansprachen von Missionaren.
Abends 8V» Uhr: Bibclstunde.
Mittwoch, den 30.Okt., Nachm. V?4 Uhr, im gr.

Saale: Verkauf des jüngeren Miffionsvercins mit
Ansprachen und Kaffee.

Jede» Donnerstag, Abends8'/, Uhr: Gcmeiil-
schaftsstunde.

Ev. Männer- »nd Jüngliugsvereiu.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetstunde.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Freie Versammlung.

AbdS. 8'/- Uhr: Gesellige Vereinigung der älteren
und jünger:» Mitglieder.

Montag, Abends9 Uhr: Gesaiigstunde.
Mittwoch, Abends8'U Uhr: Lorstandssitzung.

9 Uhr: Bibelbcsprechstuiidc.
Freilag, Abends9 Uhr: Gesaiigstunde.
Männeru. Jünglinge sind herzlich eingcladen.

Jugeudvercin.
Sonntag, Nachmitt. 3 Uhr: Versammlung imVcrciiislokal.
Dienstag, Abends8lh Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, Abends8'/- Uhr: Schnitzstnnde.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingcladcn.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2 -5 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jnngfrauen-Vcrein der Bergkiräien-Gemeinde:

Nachm. 4V-—7 Uhr,
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rhcttistratze 54, Part.
Aeltcrc Abtheilung.

Samstag, Abends9 Uhr: Ge'-nsstunde.

Sonntag, Nachm. 5 Uhr: Bibelitunde oder
Vortrag.

Montag, Abends 8Vs Uhr: Männerchor.
Dienstag. Abds. 8V, Uhr: Bibelbesprechstnnc...
Mittwoch, Nachm. 4 Uhr: Krllnervcrsammlung.

Abends SV» Uhr: Turnen.
Donnerstag. Abends8‘/s Uhr: Posarmenchor.

Jugend-Abtheilung.
Sonntag, Nachm. von3—5*/s Uhr: Spiel re.

5'/- Uhr: Bibelstunde, Vortrag.
Mittwoch. Abends 8V» Uhr: Turnen.Sreitag,Abends 8V-Uhr:Singen,u allen Versammlungen hat jeder Mann und

Jüngling Zutritt.
Bersammlungen

im Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Sonntag. Nachm. 4'/-—7 Uhr: Versammlung
junger Mädchen(Sonntagsvcreiu).

sonntag, Abends 8V-Uhr: Missionsversamm¬
lung. Vortrag des Herrn Missionar Hoch ausIndien.

Montag, Abends8 Uhr: Versammlung con-
strmirter Mädchen von Pfr. Risch.

Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelstunde, Pfr.
Risch. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Mittwoch,Nachm. von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
der Frauen-Näbvcreins.

Mittwoch, Abend 8V- Uhr: Probe des Ring-
kirchenchors.

Donnerstag, Nachm. 3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Gustav-Adolf-FrauenvereinS. Abds. 8V»Uhr:
Versammlung der confirmirten Mädchen von
Pfr . Lieber.

Diakoniffen-Mutterhaus Panlinenstift.
Vormittags 10 Uhr: Predigt.
11V« Uhr: KindergotteSdienst.
Nachmittags4'/» Uhr: Jungfrauen-Verein.

Pfr . Christian.
Katholische Kirche.

1. Pfarrkirche zmu hl. Bonifatins.
Sonntag, 27. Okt. 22. Sonntag nach Pfingsten.

Erste heil. Messe6, zweite7, Militärgottes-
dienst8, Kindcrgortesdienst9, Hochamt 10, letzte
heil. Messe 11,80 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Christenlehreu. Jubiläums-
Andacht(509u. S . 664).

6 Uhr Rosenkranz mit Jubiläums-Andacht.
ebenso am Dienstag und Donnerstag.

An den Wochentagen sind die heil. Messen um
6.30,7.15,7.45u. 9.10 Uhr. 7.15 Uhr Schulmessen.

Abendläuten6.80 Uhr.
Am Freitag feiern wir Allerheiligen. (Keine

Abstinenz.) Vormittags Gottesdienst wie an Sonn¬
tagen. Nachmittags Allerheiligen- und Allerseelen-
Vesper. Darnach findet in althergebrachter Weise
dieProzession auf den alten Friedhof statt. 5,30 Uhr
Gelegenheit zur Beichte. An Allerseelen sind die
heil. Messen um 6.30, 7.15, 8 Uhr (Amt für die
Zöglinge der höheren Lehranstalten). 8.45 (Amt
für die Schulkinder). 9.30 (Levitenamt). Abends
6 Uhr Andacht mit Predigt. Während der Oktav
Abends6 Uhr Armenseeleuandacht.

Samstag 4—7 und nach 8 Uhr, Sonntag
Morgen von 6 Uhr an Gelegenheit zur Beichte.

2. Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse6.30, zweite heil. Messe8 Uhr:

Kindergottcsdicnst(Amt) 9 Uhr; Hochamt mit
Pcdigt 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr gestiftete Kreuzwegandacht
für die arme» Seelen, danach Segen.

Abends5 Uhr Jubiläums-Andacht mit Predigt.
A» den Wochentagen sind die heil. Messen um

6.30 (außer Donnerstag), 7.15 und 9.15 Uhr.
7.15 Uhr sind Schulmeffen und zwar Mittwoch und
Samstag für die Lehrstraßc- u. Stiststraße-Schule
»nd die Institute, Dienstag und Freitag für die
Castcllstraßc-Schule.

Donnerstag6.30 Uhr heil. Messe in der
Schwcstcrnhauskapelle Platterstraße 68.

Freitag. 1. Nov., Allerheiligen. Gebotener
Feiertag, keine Abstinenz. Am Vorabend4—7 und
nach8 Uhr Gelegenheit zur Beichte. Der Gottes¬
dienst ist wie an Sonntagen; um 10 Uhr feierliches
Hochamt mit Predigt. Nachm. 2 Uhr feierliche
Allerheiligen- darauf Allerseelen- Vesper. Um
3 Uhr Theilnahme an der von der Pfarrkirche zum
heil. Bonifatins ausgehenden Prozession auf den
alten Friedhof. Abends5.30 Uhr ist Jubiläums-
Andacht mit Predigt; ebenso Gelegenheit zur Beichte.

Samstag, 2. Nov., Allerseelen. Die hl. Messen
sind6.30 und 7.80 Uhr. Ilm 9 Uhr ist feierliches
seelenamt.zugleich als KindergotteSdienst. Abends
6 Uhr gestiftete Allerseelenandackt. Nachm. 4—7
und nach8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.

DL. Die Collcctc im Hochamt von Aller¬
heiligen in beide» Kirchen ist für den Naffauischen
Gcfängniß-Vcrein bestimmt. ,
3. Kapelle der barmherz. Brüder, Schnlberg 7.

Somttags und Feiertags8 Uhr Hochamt.
Nachmittags5 Uhr Andacht.
Dienstags und Freitags6.15 Uhr Schnlmeffc.
An den Wochentagen6.15 Uhr heil. Messe.

4. Kapelle im St . Josephs-Hospital, Langenbcckstr.
Sonntag8 Uhr Amt.
Nachmittags3.80 Uhr Andacht.
An den Wochentagen5.45 Uhr heil. Meffe.

AltkathoiijcheKirche, Schwalbachcrstraßc.
Sonntag, den 27. Oktober, Vormittags 10 Uhr:

Amt mir Predigt.
Freitag, 1. Nov. (Allerheiligen), Vm. 10 Uhr:

Amt mit Predigt.
Samstag, 2. Nov. (Allerseelen), Vm. 10 Uhr:

Seelenmesse für die Verstorbenen.
W. Krimmel»Pfr.

Gua,rgrlisch-lnti,«rischer Gottesdienst,
AdelNeidstraßc 23.

Sonntag, de» 27. Oklooer(21. Sonntag nach
Trinitatis), Vorm. 9V» Uhr: Lcscgottesdienst.

Mittwoch, den 30. Oktover, Adendr 8V« Ubr:
Abendgottesdienst. Pfr. Standeumeper.
Kaptistrn -Grmrindr , Oranicnstr. 54, Hih. Pt.

Sonntag, den 27. Ottobcr. Vormittag« 9'/»
»nd Nachmittag« 4 llhr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: KindergotteSdienst.
Abends8 Uhr: Jungsrnnen-Theeabcnd.
Mittwoch, Abds.8' »Uhr: Bet- n. Bibclstunde.
Jedermann ist srenndlichst eingeladen. Zutritt

frei. PredigerE. Karbinsk».

8. Jjayrgnug. 129.

Goangetisch-tttthrrischer Gottesdienst.
Oderrealschule, Oramenstraße7, 2. Stock.
Sonntag, den 27. Oktober(21. Sonntag nach

Trinttatts), Vormitt. 10 Uhr: Predigtgottcsdienst.
Pfr. Hempfiug.

Mettzodisien-Grmeinde , Helcnenstraße 1,1.Eh
Sonntag, 27. Okt., Vorm. 9.45 Uhr: Predigst;

Vorm. 11 Uhr: Sonntagsschule; Abends8 Uhtt
Predigt.

Dienstag, Abends8 Uhr: Bibel- u. Gebet»-
stunde.

Donnerstag, Abends8 Uhr: Jugendblind.
Jedermann herzlich willkommen.

Prediger Barnikel.
Apostolische Gemeinde,

Kleine Schwalbacherstraße 10, 2.Et. tGewerbehalle).
Sonntag, den 27. Oktober, Vormttt. 10 Uhr:

Hauptgottesdienst. Nachmilt. 4 Uhr: Ocffcntliche
Predigt, wozu Jedermann freund!, eingeladen ist.

Dienstag, Abds. 8 Uhr: Evangelisten-Prrdiot
ES hat Jedermann freien Zutritt.

Heilsarmee, Frankcnstraße 18.
Jeden Abend 8V»Uhr, Sonntags auch Vorm

10 Uhr: Versammlung. Jederniann willkommen.
Russischer Gottesdienst.

Samstag Abend5 Uhr: Abendgottesdienst.“
Sonntag (20. Sonntag nach Pfingsten), Von».

11 Uhr: Heil. Messe.
Mittwoch, Vorm. 11 Uhr: Heil. Meffe, Kleuu

Kapelle, Kapcllenstraße 19.
Anelicau Cliurcli of 8t . Au -ptstiae Ol

Canterbnry.
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays: First Celebration 8.30, Mattins,

Choral Celebration and Sermon 11, Evensong and
Litany 5, and Public Instruction 6. (Subject in
October, the History of the Church of England
in the 18 th . Century.)

Week-davs: Daily Mattins8, Celebration8.20,
except

Wcdnesdays and Fridays : Mattins ar4
Litany 10.30, Celebration 11.

Evensong: on Fridays and Holy-days 6,
Choir Practice : Fridays at 5. ‘
Library : Wed. and Fri. at 11.45.

Chaplain : Rev. E. J. Treblö,
Kaiser-Priedrich-Ring 36.

Dampfer -Fahrten.
Hamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayefl
Rheinstrasse 21 .)  F 308

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyorkl
24./10. Schnellpostd. Auguste Victoria, 27./10
Postd. Phoenicia, 29./10. Schnellpostd. Columbia,
10./11. Postd. Graf Waldersee, 17.(11. Postd
Palatia , 24./11. Postd. Pennsylvania, 1./12. Postd,
Pretoria, 8./12. Postd. Phoenicia. Nach Bostons
24./10. Postd. Aleeia, 12./11. Postd. Adria. Nach
Baltimore: 6./11. Postd. Brisgavia, 20./11. Postd,
Abossinia. Nach Philadelphia : 28./10. Postd,
Avmenia, 12./11. Postd. Assyria. Nach New-
orleans: 10./11. Postd. Alesia. Nach Galveston:
10./11. Postd. Alesia, Nach Central-Amerika und
Columbien: 25./10. Postd. Australia. Nach Cuba
und Central-Amerika: 28./10. Postd. Holsatia.
Nach Hayti und Mexico: 7./11. Postd. Sardinia.
Nach Hayti und Venezuela: 1./11. Postd. Alle-
mannia. Naoh Ost-Asien: 28./10.Postd. Ambriai
l ./ll . Postd. Silesia.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilholmstrasse 50.) F 308
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Genua, 21. Okt. 7 Uhr
Nm. von Gibraltar . S.-D. „Aller* nach Newyork,
21. Okt. llUhrNra . in Newyork. S.-D. „Trave“
nach Newyork, 23. Okt. lOUhrVm . von Genua,
S.-D. „Kaiser Wilhelm der Gr.“ nach Bremen,
22. Okt. 12 Uhr Mittags von Newyork. S.-D,
„Kronprinz Wilhelm“ nach Newyork, 22. Okt,
9 Uhr Vm. in Newyork. S.-D. „K. Mar. Ther.“
nach Newyork, 23. Okt. 6V« Uhr Vm. Beachj
Hoad passirt . D. „H. H. Meier“ nach Bremen,
21. Okt. 12 Uhr Nachts in Bremerhaven. D.
„Dannstadt “ nach Baltimore 23. Oktober 1 Uhr
Vorm. Capes Henry passirt. D. „Bremen“ nach
Newyork, 22. Okt. 5 Uhr Nm. in Newyork. D.
„Köln“ nach Newyork, 21. Okt. 31/> Uhr Nachm.
Scilly pass. — Brasil- und La Plata -Linien:
D. „Roland“ nach Antwerpen, Bremen, 23. Okt.
von Rotterdam. D. „Coblonz“ .nach Brasilien,
23. Oktober von Antwerpen. — Ost-Asien- und
Australien-Linien : D. „Prinz Heinrich“ nach
Hamburg, 23. Okt. Gibraltar pass D. „Preussen*
nach Bremen, 22. Okt. in Aden. D. „Hamburg*
(Hamb.-Amerika-Linie) nach Hamburg, 22. Okt
in Singapore. D. „Sachsen“ n. Bremen, 22. Okt
von Nagasaki. D. „Kiautschou“ (Hamburg,
Amerika-Linie) nach Ost-Asien, 22. Oktober in
Nagasaki. D. „Bayern“ nach Ost-Asien, 23. Okt
von Penang. D. „Stuttgart “ nach Ost-Asien
21. Okt in Suez. D. „König Albert“ nach Ost-
Asien, 22. Okt. von Southampton. D. „Strass*
bürg“ nach Ost-Asien, 23. Okt. Quessant pass
D. „Weimar“ nach Bremen, 21. Okt. in Aden
D. „Neckar“ nach Australien, 21 Ökt. von Port
Said. — Kadetten-Schulechiff „Herzogin Sophie
Charlotte“ nach Australien, 22. Okt. von Rio de
Janeiro . — China - Truppon-TranBport-Dampfer:
D. „Wittekind “ n. Bremen, 21. Okt. Sagres pass.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 30»
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Vaderland“

am 16. Okt. von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen (über Cherbourg). D. „Friesland“ am
19. Oktober von Antwerpen nueb Newyork über
Southampton abgegangen (am 20. Okt. 12.30 Uhr
von Southampton abgegangen). D. „Soutbwark“
am 20. Okt. in Antwerpen von Newyork ange-
kommen D. „Zeeland“ am 21. Okt. in Newyork
von Antwerpen angekommcu (über Southampton)
— Antwerpen - Philadelphia - Dienst. 1). „Penn-
land“ am 16. Oktober von Philadelphia naei
Antwerpen abgegangen.
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